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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1955

Norm

ABGB §823

Rechtssatz

Die Erbschaftsklage ist nicht deswegen verfehlt und die Einantwortung nicht deshalb unheilbar nichtig, weil sich

herausgestellt hat, daß die Einantwortung in einem Zeitpunkt ergangen ist, in dem der Vermißte ( Erblasser ) noch

gelebt hat.
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